
Vereinbarung zur Essensausgabe und Geldleistung für Mahlzeiten in der Kindertagespflege 
(bitte verwenden Sie für jedes betreute Kind eine eigene Vereinbarung) 

 
 
Hiermit vereinbare/n ich /wir 
   
 
Name der / des Sorgeberechtigte/n: 
 

  

 
 
 

  

 
Straße/Wohnort: 
 

 
  

 
Als Sorgeberechtigte des Kindes/:        

 

 
mit der Tagespflegeperson: 
 

Name der Tagespflegeperson  Anschrift der Tagespflegestelle 
 

  
 

 
Die Ausgabe von Mahlzeiten an mein/unser obengenanntes Kind. 
Die Tagespflegeperson beachtet die aufgeführten Besonderheiten und/oder Einschränkungen. 
Die Tagespflegeperson bereitet die Mahlzeiten frisch und unter Berücksichtigung der Hygienerichtlinie nach EU-
Verordnung Nr. 852/2400 (Registrierung als Lebensmittelunternehmer) zu. 
 
Die Geldleistung für die Mahlzeiten wird jeweils zum      im Voraus für den darauffolgenden 
Betreuungsmonat auf das Konto der Tagespflegeperson überwiesen.  
 
Für eine kalte Mahlzeit werden pro Mahlzeit     1,80 Euro erhoben 
Für eine warme Mahlzeit werden pro Mahlzeit  2,50 Euro erhoben. 
 
An nachfolgenden Tagen sollen Mahlzeiten durch die Tagespflegeperson gereicht werden: 
 
 Mo Di Mi Do Fr Sa So 
Kalte 
Mahlz. 

       

Warme 
Mahlz. 

       

 
 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift der Sorgeberechtigten                                Tagespflegeperson 
 
 
 Kontodaten der Tagespflegeperson:  

 
 
Name des Kindes  

 
 
Geburtsdatum:  

 
evtl. Besonderheiten oder 
Erkrankungen/Allergien /Unverträglichkeiten 
 

 
 
 

  

 

   
 


